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Schwarz

Der Forum-Gast

«Rentenklau»: eine Realsatire aus dem Polittheater?
Hanspeter
Weibel*

Die Diskussion um den Mindestzinssatz
im BVG lässt die Wogen hochgehen.
Politiker, Medienschaffende und Fach-
leute sind sich in dieser Angelegenheit
einig, dass sie sich nicht einig sind.
Weshalb reden alle aneinander vorbei?
Einer der Gründe mag die Undurch-
sichtigkeit und Komplexität des The-
mas sein; ein anderer, dass diejenigen,
die sich fundiert mit der Materie aus-
einander setzen sich nicht bemerkbar
machen (können). Nicht nur ein Kom-
munikationsproblem, sondern zum Teil
auch das bewusste Vermischen von
Themen, die nur scheinbar miteinander
zu tun haben, deren Logik, Begründung
und Gesetzmässigkeit aber anders ver-
netzt sind, als auf den ersten Blick ver-
meintlich klar erscheint. Der nachfol-
gende Beitrag versucht zu klären und
ein Fazit zu ziehen. Unvermeidbar wird
dabei bleiben, dass auf eine vereinfa-
chende Darstellung abgestellt werden
muss.

BVG: Politische Willensbildung
Zielsetzung war, im Sinne der

Drei-Säulen-Konzeption, eine beruf-
liche Vorsorge ins Leben zu rufen, die
in Ergänzung der bereits bestehenden
AHV die berufliche Vorsorge regeln
sollte und die «Fortführung der ge-
wohnten Lebenshaltung» ermöglichen
sollte. Es galt, diese Zielsetzung zu kon-
kretisieren und berechenbar zu ma-
chen. So wurde der zu versichernde
Lohnteil bei Inkrafttreten des BVG am
1. 1. 1985 zwischen Fr. 16560.– (Koordi-
nationsabzug) und Fr. 49680.– (dem
BVG-Obligatorium maximal unterstell-
ter Lohn) definiert. Koordinationsab-
zug deshalb, weil bis zu diesem Lohn
das gesetzliche Ziel bereits durch die
AHV-Rente erfüllt wird.

Die Modellrechnung
In der ursprünglichen Fassung des

Nationalrates von 1976 ging man noch
von einem Leistungsprimat aus, d.h. die
Leistungen sollten definiert werden.
Angesichts der schlechten wirtschaftli-
chen Entwicklung schwenkte der Stän-
derat um und die beiden Räte einigten
sich auf das Modell des Beitragsprima-
tes, was eine Modellrechnung erforder-
lich machte. Daraus resultierten eine
Staffelung der Altersgutschriften. Eine
weitere wichtige Grösse bildete der
Umwandlungssatz der angesammelten
Altersgutschriften (Altersguthaben),
um die Rente zu bestimmen. Ange-

sichts der Lebenserwartung wurde er
bei Einführung auf 7,2% festgelegt.

Der Mindestzinssatz
Die Entstehungsgeschichte des

BVG fällt in eine Zeit mit hohen Infla-
tionsraten (5% und mehr) und es wurde
zur Absicherung dieser Modellrech-
nung eine weitere Bestimmung nötig,
andernfalls die Altersgutschriften real
an Wert verlieren würden. Die so ge-
nannte «Goldene Regel» führte dann
zur Definition des Mindestzinssatzes.
Dieser sollte immer im Minimum der
Lohnentwicklung entsprechen, um die
nominale Entwertung real zu kompen-
sieren. Deshalb auch die Kompetenz an
den Bundesrat, diesen Minimalzinssatz
entsprechend der Lohnentwicklung an-
passen zu können. Der Mindestzins
sollte in erster Linie auf die Lohnent-
wicklung ausgerichtet sein, dabei aber
nicht höher ausfallen dürfen, als dies die
Anlagemöglichkeiten zuliessen. Anla-
gemöglichkeiten und Lohnentwicklung
haben sich dann je in eine andere als da-
mals gewohnte/erwartete Richtung ent-
wickelt. Während die Anlageperfor-
mance stieg (und damit ins Blickfeld
der Diskussion rückte), verschwanden
Zielsetzung und «Goldene Regel» aus
dem Gedächtnis. Die Diskussion um
den Mindestzinssatz zeigt nun, dass aus
dem ursprünglichen Instrument der
Modellrechnung ein politischer Zins-
satz geworden ist. Die Folge ist, dass die
Altersleistungen und Gutschriften in
Zeiten, in denen die Lohnentwicklung
tiefer ist als der Mindestzinssatz, über-
proportional ansteigen und höhere Al-
tersgutschriften gutgeschrieben wer-
den, als dies das BVG-Modell vorsieht.
Dies mag dem Empfänger dieser Leis-
tung sehr gefallen und ist auch bestens
als Mittel der Parteipolitik geeignet,
zielt aber an der Sache vorbei. Denn
diese Mehrleistungen kumulieren sich.
Dass der Umwandlungssatz von 7,2%
aufgrund der gesteigerten Lebenserwar-
tung ebenfalls nicht mehr den Grundan-
nahmen der Modellrechnung entspricht,
ist hinlänglich bekannt. Höhere Alters-
gutschriften und ein höherer Umwand-
lungssatz müssen letztendlich dazu
führen, dass das ursprüngliche Modell
von der Finanzierungsseite nicht mehr
sichergestellt werden kann. Die nächste
Generation wird dies zu spüren bekom-
men. Eine Anpassung der Modellrech-
nung und damit eine Anhebung der
Beiträge wird unvermeidbar sein. Das
Augenmerk dürfte auf absehbare Zeit
auf dem Werterhalt der angesammelten
Altersgutschriften liegen. Nichts gegen
die Sahne obendrauf, aber nicht als
kaum erfüllbare Forderung.

Der Mindestzinssatz und die
Anlagerendite

Von der Funktion her hat der Min-
destzinssatz primär die Aufgabe der

Werterhaltung. So sind denn die Aus-
sagen von Fachleuten, dass der Min-
destzinssatz in der Grössenordnung
von 2–2,5% zu liegen habe, sachlich
durchaus korrekt. Die Kommunikation
und Wahrnehmung um den Mindest-
zinssatz hat aber mittlerweile eine Ei-
gendynamik und eine Interpretations-
form angenommen, die eine klare und
korrekte Vermittlung von Sachverhal-
ten fast nicht mehr zulässt. Der Bundes-
rat ist in genau diese Falle getappt und
es ist zu befürchten, dass er dies noch
ein paarmal wiederholen wird. Ange-
sichts der desolaten Resultate der gros-
sen Versicherer ist die Vermischung
dieser Themen auch nicht verwunder-
lich.

Nominal- und Realzins gehören
ebenfalls in das Kapitel der Verwirrnis-
se. Klärend wirkt hier z. B. Carl Helb-
ling, wenn er festhält: «Eine Verzinsung
von 3% bei einer Inflation von 0% ist –
wie dies heute der Fall ist – für den Ver-
sicherten immer noch viel vorteilhafter
als eine Verzinsung von 5% bei einer
Inflation von 6%.» Es ist auch dem
Journalisten nicht zu verargen, wenn er
Mindestzinssatz und Anlagerendite
durcheinander bringt und die Versiche-
rer ihrerseits haben in dieser Angele-
genheit wohl mehr als unglücklich kom-
muniziert. Denn etwas ist klar und soll
ebenso deutlich gesagt werden: Neben
dem Mindestzins (als Mindestverpflich-
tung im obligatorischen Teil) besteht
bei den Versicherern das Instrument
der Überschussbeteiligung. Die zum
Teil bestehende, zum Teil gewollte In-
transparenz ist erkannt und die Versi-
cherer haben diesbezügliche Erklärun-
gen abgegeben. Was sie taugen und wie
die Resultate gewertet werden müssen,
zeigt die Zukunft.

Risikofähigkeit und Anlagerendite
Die der Versicherungsgesellschaft

anvertrauten Vorsorgegelder sind in-
nerhalb eines definierten Anlagekor-
setts anzulegen. Die präsentierten Er-
gebnisse und das bedauernswerte Bild,
das einzelne Versicherer abgeben,
spricht eine deutliche Sprache. Es
scheint, dass allgemeine Finanzerträge
und die Erträge von Vorsorgegeldern
innerhalb der Finanzabteilungen ver-
mengt wurden und auch innerhalb der
Versicherung nicht klar abgegrenzt wa-
ren. Wie sonst wäre die Misere zu er-
klären? Da haben offenbar einzelne
Versicherer ihre Risikofähigkeit über-
schätzt. Dass hier nun Besserung ange-
sagt wird und die geforderte Transpa-
renz erstellt werden soll, ist eine ebenso
erfreuliche wie dringend notwendige
Tatsache. Gefordert sind aber auch die
Vorsorgekommissionen, die letztend-
lich innerbetrieblich die Verantwortung
zu tragen haben. Und nicht zuletzt die
Einzelversicherten haben an einer
Klärung ein grosses Interesse; ihren

Verträgen liegt (heute) ein technischer
Zins von 2,5% zugrunde und die Gefahr
der Quersubventionierung zum Unter-
nehmensgeschäft ist alles andere als ge-
bannt. Wie aber ist es um die (halb-)au-
tonomen Pensionskassen bestellt? Die
Probleme dort heissen Unterdeckung
und zweifelhafte, sprich nicht gesicherte
Darlehen an die Arbeitgeberfirma. Da
heissts dann auch: Der Sicherungsfonds
wirds richten.

Die Rolle der Medien
«Rentenklau» als populistisches

Schlagwort von den Medien auf die Ti-
telseiten gehievt, und schon wird ein an
und für sich staubtrockenes Thema zum
Auflagenmultiplikator. Volkes Seele,
angetrieben von Politikern jeder Cou-
leur, kocht. Sachlich gesehen, und im-
mer im Sinne der Zielsetzung und
Funktion des Mindestzinses, sind diese
Vorwürfe falsch und entsprechen kei-
neswegs den Tatsachen. Im Gegenteil;
in den vergangenen Jahren war der
Mindestzins von 4% immer deutlich
über der durchschnittlichen Lohnent-
wicklung und deshalb wurden die Al-
tersguthaben besser als im Modell ver-
zinst. Martin Wechsler hat in seinem
Beitrag in der NZZ vom 20. Juli
grundsätzlich Recht, wenn er errechnet,
dass die Renten um ca. 14% höher aus-
fallen, als gemäss BVG-Modellrech-
nung erforderlich wäre. Auch er kommt
zum Schluss, dass ein Mindestzins von
2,3% dem Modell entsprechen würde.
Der Bundesrat hätte denn auch längst
schon diesen Mindestzins anpassen
sollen. Aber diese Sicht widerspricht der
veröffentlichten Meinung. Und wenn
der interimistische Direktor des Bundes-
amtes für Privatversicherung, Herbert
Lüthy, sachlich korrekt auf den «richti-
gen» Mindestzinssatz hinweist, dann
tappt er gleich wieder in die Kommuni-
kationsfalle und riskiert, von Rudolf
Rechsteiner (der sicherlich grundsätz-
lich als intimer Kenner des Pensionskas-
sengedankengutes eingeschätzt werden
darf) als Vertreter der Versicherungs-
lobby gegeisselt zu werden.

Die Versicherer
Grössere autonome Pensionskas-

sen sind häufig Leistungsprimatkassen
und da spielt der Mindestzins de facto
keine Rolle; er ist eine der Grundlagen
zur Erstellung der Schattenrechnung.
Es ist deshalb nicht verwunderlich,
wenn im Wesentlichen die Versicherer
Zielscheibe des öffentlichen Unmutes
geworden sind. Während Basler, Helve-
tia Patria, Pax, Waadt usw. ebenfalls un-
ter den Börsenfolgen zu leiden haben,
müssen sie sich wenigstens nicht dem
Vorwurf aussetzen, sie hätten mit Mit-
teln der Vorsorge riskante Expansions-
geschäfte betrieben. Die einst stolzen
Flaggschiffe Zürich, Winterthur und
Rentenanstalt haben sich als Finanz-

konzerne definiert und blasen jetzt un-
ter dem Motto «zurück zum Kernge-
schäft» zum «downsizing». Allfinanz
hat, da nie richtig funktioniert, ausge-
dient, die Shoppingtours haben sich als
Fass ohne Boden erwiesen und man-
cher Vorsorgefranken wurde hier mög-
licherweise verspekuliert. Insofern
kommen die Versicherer zu Recht un-
ter Beschuss. Aber wegen des falschen
Themas. Viele Akteure haben sich auf
dem Markt mit Überschussversprechen
überboten und nun zeigt sich, dass nicht
das Versprechen, sondern die Leis-
tungserbringung zur Nagelprobe wird.
Damit hat der Mindestzins wenig zu
tun, aber er bildet Kristallisationspunkt
einer Diskussion, deren Folgen wir
noch lange zu tragen haben.

Was ist zu tun?
Nicht nur die Sondersession zum

Thema «Mindestzins», sondern auch
die BVG-Revision bietet Chancen zur
Klärung. Dies setzt allerdings die Be-
reitschaft voraus, sich einerseits mit den
ursprünglichen Zielsetzungen ausein-
ander zu setzen und diese notfalls zu
korrigieren und nicht an den Instru-
menten herumzubasteln, ohne Kennt-
nis von Funktion, Aufgabe und Wir-
kung. Dies trifft gleichermassen auf den
Koordinationsabzug (Leistungsziel
BVG), den Mindestzins (Werterhaltung
im Gleichschritt mit der Lohnentwick-
lung) als auch den Umwandlungssatz
(Rentenleistung in Abhängigkeit der
Entwicklung der Lebenserwartung) zu.
Aber gerade diese drei entscheidenden
Bemessungsgrössen sind zum Instru-
ment des politischen Kampfes gewor-
den, die medienwirksam zur Erreichung
von Umverteilungszielen gnadenlos
eingesetzt und missbraucht werden.

Es ist am Bundesrat, den Politi-
kern, aber auch den Versicherern, diese
Zusammenhänge aufzuzeigen, nach-
vollziehbar zu gestalten und die Be-
gründungen zu diskutieren und zu kom-
munizieren. Und ebenso klar erscheint,
dass insbesondere der Versicherer die
Verpflichtung hat, durch Bildung von
Rückstellungen die Voraussetzungen
zu schaffen, die angesammelten Alters-
guthaben dereinst für die Auszahlung
sicherzustellen. Die Versicherer haben
transparent zu machen, mit welchem
Erfolg sie Vorsorgegelder treuhände-
risch verwalten; mit Erfolg ist hier nicht
nur die Anlagerendite, sondern auch
das Risikomanagement, die Risi-
kofähigkeit und die Sicherstellung der
Ansprüche gemeint.

* Hanspeter Weibel, lic. oec. et oec. HSG,
Bottmingen; er schloss 1978 sein Doppelstudium
(Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaft, Vertie-
fungsrichtung «Privat- und Sozialversicherungs-
recht») an der HSG ab. Seit mehreren Jahren ist er
als Consultant in Strategie- und Unternehmens-
fragen selbstständig (Weibel Consult, Bottmin-
gen).
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Briefe

Wenig sinnvoller
Papierkrieg
«Die Altersheime sind am Limit», BaZ Nr. 220

Ja, die Altersheime sind am Limit.
Claudia Roche erklärt zu Recht, dass
die privaten Alters- und Pflegeheime
unseres Kantons, welche die überwie-
gende Mehrheit der pflegebedürftigen
Bewohnerinnen und Bewohner pflegen
und betreuen, vom Staat mit System so
kurz gehalten werden, dass sie bezüg-
lich der Anstellungsbedingungen und
der Stellenpläne nicht mehr konkur-
renzfähig sind. Soweit bin ich mit den
Aussagen von Frau Roche einverstan-
den.

Sie sagt aber weiter, dass die (Zi-
tat) «Qualitätsanforderungen bezüglich
Infrastruktur, Arbeitsprozesse und
Pflegestandards, welche von den Kran-
kenkassen vorgegeben werden, stetig
steigen». Diese Qualitätsanforderun-
gen werden mit einem System der Pfle-
gebedarfserhebung durchgesetzt. Diese
und die Forderung nach Qualitätssiche-
rung und -steuerung etc. wird vom
Krankenversicherungs-Gesetz abgelei-
tet. Dieses Gesetz wiederum wird von
den Krankenkassen, dem Kanton und
auch vom Verband der gemeinnützigen
Alters- und Pflegeheime (VAP) sehr
extensiv ausgelegt. Damit wird das Per-
sonal in den Heimen von seiner eigent-
lichen Aufgabe und Arbeit, nämlich
Pflege und Betreuung der anvertrauten

Menschen, abgehalten und ins Büro zur
Führung eines wenig sinnvollen Papier-
krieges verdammt. Der Anteil der Zeit,
der für die Betreuung dieser betagten
Menschen übrig bleibt, wird immer kür-
zer. Und dabei werden die Heimplätze
immer teurer. An diesem System zur
Pflegebedarfserhebung verdient sich
die Q-Sys St. Gallen eine goldene Nase
und diverse Stellen können – arbeits-
platzerhaltend – ihre Kapazitäten mit
Ausbildungs- und Kontrollaufgaben in
voller Breite ausleben.

Denken Sie bei der nächsten Er-
höhung der Krankenkassenprämien an
diesen Leserbrief!

Manfred Baumgartner, Riehen

Verwöhnte
Kinder
«Schauspielhaus Basel: Kosten und Klagen», BaZ
Nr. 218

Vorhang auf! Nicht zu. Kostenüber-
schreitungen mit Nachforderungen aus
Steuermitteln sind nicht nur bei Bau
und Umbau, auch in der Wirtschaft und
in der Kultur zur Selbstverständlichkeit
geworden. Ob Swiss, expo.02, Schiff-
bau, Kaserne Basel, Schauspielhaus
Zürich – mehr zu verbrauchen als vor-
handen ist Normalität. Wird das Fi-
nanzloch öffentlich, schreien die ver-
wöhnten Kinder auf, drohen mit der
Absolutheit ihrer und dem Ende der

Kunst – und gleich wird ohne viel Kont-
rolle und Fragen Futter nachgeschoben.

Da lobe ich mir die Ladys First vom
Schauspielhaus Basel, die machen 
Stiftungsverträge für ihre 17,5 Millio-
nen, bestimmen darin, was sie mit wie
viel berappen, bestehen auf Nachkon-
trolle und wagen Kritik an der Abrech-
nung. Statt dass vom Baudepartement
und von der Presse gewürdigt wird, dass
nicht zuletzt wegen dieser Stiftungsver-
träge die sonst bei solchen Bauvorhaben
üblichen Kostenüberschreitungen ver-
mieden werden konnten, werden die
Stifterinnen und die Stiftungspräsiden-
tin verächtlich der Kleinlichkeit bezich-
tigt.

Heisst das, dass ohne private Zu-
schüsse mit entsprechender Begleitung
und Aufsicht kein öffentliches Bauvor-
haben ohne unkontrollierte Kosten-
überschreitungen mehr realisiert wer-
den kann? Bettina Eichin, Basel

Danke,
Frau Kutter
Überall, in Politik und Wirtschaft wird
geredet von Transparenz, Offenlegung
von Zahlen oder Übersicht über Ver-
träge usw. Wenn es aber um etwas Kon-
krektes geht, haben wohl viele Leute
ihre grosse Mühe damit. Davon sind
scheinbar auch Staatsstellen nicht aus-
genommen.

Deshalb habe ich für die Kritik an
Frau Gisela Kutter, Präsidentin der

Stiftung «Schauspielhaus Ladys First»,
gar kein Verständnis. Frau Kutter ver-
langt die Offenlegung der Verwendung
der Spendengelder und damit die Ab-
rechnungen des Baudepartementes Ba-
sel-Stadt. Sie überprüft die Einhaltung
der Auflagen der Schenkungsverträge,
verbunden mit den Wünschen der Stif-
tung des Schauspielhauses.

Transparenz und Offenheit ist das
«Selbstverständlichste», das die Präsi-
dentin der Stiftung vom Baudeparte-

ment verlangen darf. Dieses Begehren
hat mit Misstrauen nichts zu tun. Frau
Gisela Kutter erfüllt ihre Pflicht, und
sie hat das Recht auf ihrer Seite. Das
ist gut so.

Wir alle sind dankbar für diese ein-
malige Spenden-Aktion für das neue
Schauspielhaus. Ein wunderbares Ge-
schenk an die Stadt Basel, gestiftet
von den Ladys First. Danke, Frau
Kutter!

Erna Müller-Fässler, Riehen


